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Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel Rechtsanwälte

Öffentliches Recht. Gemeinden dürfen auf
das Instrument der städtebaulichen
Entwicklungsmaßnahme zurückgreifen,
wenn sich die Planungsziele mit den
üblichen Mitteln des Bauplanungsrechts
nicht verlässlich umsetzen lassen.

OVG Berlin-Brandenburg, Urteile vom 26. Februar
2026, Az. OVG 10 A 8.20 u.a.

Entwicklungsmaßnahme bleibt trotz
anderer Möglichkeiten zulässig
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DER FALL

Das OVG hatte über mehrere Normen-
kontrollanträge gegen die Entwicklungs-
bereichsverordnung „ehemaliger Güter-
bahnhof Köpenick“ zu entscheiden. Das
Land Berlin verfolgt dort die Entwicklung
eines neuen Stadtquartiers mit rund 1.800
Wohnungen, Schulen sowie Gewerbe auf
einer weitgehend brachliegenden Fläche.
Die Antragstellerinnen, die Eigentüme-
rinnen betroffener Grundstücke sind,

wandten sich gegen die Festlegung des
städtebaulichen Entwicklungsbereichs. Sie
machten insbesondere geltend, die gesetz-
lichen Voraussetzungen für die Festlegung
lägen nicht vor (§ 165 BauGB). Die Ent-
wicklungsziele könnten auch durch mil-
dere Mittel wie Bebauungspläne, städte-
bauliche Verträge oder Sanierungsmaß-
nahmen erreicht werden. Zudem rügten
sie Eingriffe in ihr Eigentum.
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DIE FOLGEN

Das OVG hat die Normenkontrollanträge
imWesentlichen zurückgewiesen und die
hohen Anforderungen an städtebauliche
Entwicklungsmaßnahmen konkretisiert.
Nach Auffassung des Gerichts rechtfertige
das Wohl der Allgemeinheit die Durch-
führung der Maßnahme. Entscheidend
war dabei insbesondere die Größe, Kom-
plexität und stadtentwicklungspolitische
Bedeutung des Vorhabens. Das Gericht
stellte klar, dass die Entwicklungsmaß-
nahme nicht schon deshalb unverhältnis-
mäßig ist, weil theoretisch andere Instru-
mente des Städtebaurechts zur Verfügung

stehen. Maßgeblich sei vielmehr, ob diese
Instrumente die angestrebte Entwicklung
tatsächlich gleichwertig gewährleisten
könnten. Nach Auffassung des Senats
fehlte es daran auch deshalb, weil die
betroffenen Eigentümer nicht bereit
waren, ihre Grundstücke zu den vor der
Entwicklung bestehenden Bodenwerten
zu veräußern. Der Verordnungsgeber
habe schließlich die Belange der betroffe-
nen Eigentümer und auch sonst alle
Gesichtspunkte für und gegen die Maß-
nahme sorgfältig in die Abwägung ein-
gestellt.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung stärkt die Bedeutung
der städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme als Instrument für großflächige
Quartiersentwicklungen. Sie dürfte Kom-
munen Rückenwind geben, komplexe
Stadtentwicklungsprojekte auch gegen
erheblichen Widerstand einzelner Eigen-
tümer durchzusetzen. Für Grundstücks-
eigentümer zeigt die Entscheidung, dass
das OVG den Berliner Bezirken bei der

Wahl städtebaulicher Instrumente einen
weiten Spielraum zugesteht. In der Praxis
wird es daher künftig noch wichtiger sein,
frühzeitig belastbare Kooperationen zwi-
schenöffentlicherHandundEigentümern
zu entwickeln, um die angestrebten Ent-
wicklungsziele gemeinsam umzusetzen
und die einseitige Festlegung eines Ent-
wicklungsbereichs zu verhindern.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwältin
Katharina Feddersen

von Addleshaw
Goddard

Quelle: Addleshaw Goddard

Baurecht. Die Kündigungstatbestände der
VOB/B können der Inhaltskontrolle des
§ 307 BGB unterliegen. Im Falle einer
außerordentlichen Kündigung trifft die
Beweislast für die Leistungserbringung
den Auftragnehmer.

KG Berlin, Urteil vom 6. März 2026, Az. 21 U 11/21

Die Beweislast liegt bei dem
gekündigten Auftragnehmer
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DER FALL

Die Klägerin wurde durch das Land Berlin
mit der Erstellung eines Tunnels beauf-
tragt. Sie schloss mit der Beklagten als
Nachunternehmerin einen VOB/B-Vertrag
ab und beauftragte diese mit der Er-
bringung von diversen Bauarbeiten. Die
Klägerin zeigte schriftlich einen Mangel
an und setzte der Beklagten eine Frist zur
Beseitigung unter Androhung der Kündi-

gung. Das wies die Beklagte zurück. Die
Klägerin erklärte daraufhin die Kündi-
gung des Bauvertrags aufgrund der ver-
weigerten Mängelbeseitigung und beauf-
tragte einDrittunternehmen. Die Klägerin
nimmt nun die Nachunternehmerin auf
Schadenersatz aus dem vorzeitig beende-
ten Vertrag in Anspruch. Für einen Teil
der Arbeiten bestätigte das KG dies.
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DIE FOLGEN

Das Gericht musste entscheiden, ob der
Kündigungstatbestand des § 8 Abs. 3 Nr. 1
Satz 1 i.V.m. § 5 Abs. 4 Fall 2 VOB/B der
Inhaltskontrolle des § 307 BGB standhält
und welche Partei die Darlegungs- und
Beweislast für die Leistungserbringung
bei Ablauf der Ausführungsfrist trifft. Das
Gericht stellte fest, dass der Tatbestand
einer Inhaltskontrolle eröffnet ist, wenn
die VOB/B nicht als Ganzes vereinbart
wurde und daher nicht von § 310 Abs. 1
Satz 3 BGB erfasst wird. Im vorliegenden
Fall hält die Regelung einer Inhaltskon-
trolle statt, wenn der Auftragnehmer in

Verzugmit einer Frist nach § 5Abs. 4 Fall 2
VOB/B ist. Ein solcher Verstoß führe zu
einem Vertrauensverlust des Auftragge-
bers, der zur Unzumutbarkeit der Ver-
tragsfortsetzung führen kann. Im Gegen-
satz dazu hält die Regelung einer Inhalts-
kontrolle nicht stand, wenn sie den
Auftraggeber zur Kündigung bei nur
geringfügigen Mängeln berechtigt. Wird
darüber gestritten, ob der Auftragnehmer
bei Ablauf einer vertraglichen Ausfüh-
rungsfrist die geschuldete Leistung
erbracht hat, liegt die Darlegungs- und
Beweislast beim Auftragnehmer.
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WAS IST ZU TUN?

Zwar gilt der Grundsatz, dass der Kündi-
gende die anspruchsbegründenden Um-
stände, also sein Recht zur Kündigung,
darzulegen hat. Im Zusammenhang mit
dem in der VOB/B speziell geregelten
Kündigungsrecht kann es jedoch zu einer
Modifizierung der Darlegungs- und Be-
weislast kommen. Für denAuftragnehmer
gilt es, neben den bereits bestehenden
Verpflichtungen, auch eine klare Doku-
mentation seiner Arbeiten zu gewährleis-

ten, um seiner Darlegungs- und Beweis-
last nach einer durch den Auftraggeber
angezeigten Pflichtverletzung nachkom-
men zu können. Dies stellt eine erhöhte
Verpflichtung zur Dokumentation auf
Seiten des Auftragnehmers dar. Das
Gericht trifft zu einigen der streitigen Fra-
gen keine abschließende Aussagen,
sodass hier in Zukunft weiter mit praxis-
relevanten Urteilen zu rechnen ist.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwalt
Dr. Joachim Schmidt

von White & Case
Quelle: White & Case LLP

Finanzierungsrecht. Eine Bank muss die
wesentlichen Parameter für die Berechnung
der Vorfälligkeitsentschädigung benennen,
einer Darstellung der Berechnungsformel
bedarf es nicht. Ihren Verwaltungsaufwand
darf die Bank einrechnen.

BGH, Urteil vom 21. Oktober 2025,
Az. XI ZR 187/23

Bank muss keine Details erklären
bei Vorfälligkeitsentschädigung
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DER FALL

Die Klägerin schloss mit der beklagten
Bank einen grundpfandrechtlich besicher-
ten Immobiliar-Verbraucherdarlehensver-
trag. Der Vertrag regelte die Berechnung
einer Vorfälligkeitsentschädigung nach der
sogenannten Aktiv-Passiv-Methode. Als
die Klägerin das Darlehen anlässlich eines

Immobilienverkaufs vorzeitig zurück-
zahlte, stellte ihr die Bank eine Vorfällig-
keitsentschädigung nebst Bearbeitungs-
kosten in Rechnung. Mit der Klage for-
derte die Bankkundin denunter Vorbehalt
gezahlten Betrag zurück, sie hielt die
Angaben im Vertrag für unzureichend.
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DIE FOLGEN

Der BGH bejahte den Anspruch der Bank
auf die Vorfälligkeitsentschädigung nebst
Bearbeitungskosten. Der Darlehensgeber
kann bei einer vorzeitigen Rückzahlung
eine Entschädigung verlangen, wenn der
Darlehensnehmer zum Rückzahlungs-
zeitpunkt Zinsen zu einem gebundenen
Sollzinssatz schuldet. Die Bank muss in
einem Immobiliar-Verbraucherdarlehens-
vertrag über die Voraussetzungen und
Berechnungsmethode der Vorfälligkeits-
entschädigung informieren. Sind die
Informationen unzureichend, ist der

Anspruch ausgeschlossen. Für den BGH
war die Erläuterung der Aktiv-Passiv-
Methode für einen Verbraucher mit Blick
auf den für die Berechnung der Vorfällig-
keitsentschädigung maßgeblichen Zeit-
raum aber weder unrichtig noch irrefüh-
rend. Er betont, dass der Zinsschaden der
Bank nur für den Zeitraum rechtlich
geschützter Zinserwartung ersatzfähig ist,
das heißt entweder bis zur Endfälligkeit
des Darlehens oder, wenn früher, bis zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
nächsten zulässigen Kündigung.
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WAS IST ZU TUN?

Der BGH hat mit der Bekräftigung der
Ersatzfähigkeit angemessener Bearbei-
tungskosten für die Berechnung der Vor-
fälligkeitsentschädigung für Rechtssicher-
heit gesorgt. Den Zeitraum der rechtlich
geschützten Zinserwartung muss sich der
Verbraucher aus einer Zusammenschau
der darlehensvertraglichen Bestimmun-
gen erschließen können.WeitererDarstel-
lungen bedarf es jedoch nicht. Ohne
anderweitige Regelung besteht die erst-
malige Kündigungsmöglichkeit desDarle-
hensnehmers spätestens nach zehn Jah-
ren mit einer Frist von sechs Monaten.

Dies bildet die äußerste Grenze für die
Geltendmachung einer Vorfälligkeitsent-
schädigung. Unklar bleibt der BGHbei der
Frage, ob diese gesetzliche Kündigungs-
frist ausdrücklich im Darlehensvertrag
wiedergegeben werden muss, um den
Zeitraumrechtlich geschützter Zinserwar-
tung nachvollziehbar darzustellen. Es
empfiehlt sich aber für die Bank, dies in
den Vertragsbedingungen klarstellend
aufzunehmen. Außerdem sollte die Bank
die anzuwendende Berechnungsmethode
im Darlehensvertrag festlegen.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwalt
Heiko Stoll

von Bryan Cave
Leighton Paisner

Quelle: Bryan Cave Leighton Paisner

Steuerrecht. Die Steuerbefreiung für ein
Familienheim scheidet aus, wenn der Einzug
mehr als zweieinhalb Jahre nach dem Erbfall
erfolgt und keine triftigen Gründe für diesen
verspäteten Einzug vorliegen.

FG München, Urteil vom 7. Januar 2026, Az. 4 K
1677/24

Steuervorteil fürs Familienheim
nur bei unverzüglicher Nutzung
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DER FALL

Der Kläger erbte von seinem im August
2021 verstorbenen Vater einen Miteigen-
tumsanteil an einer Doppelhaushälfte, in
der der Vater zuletzt gewohnt hatte. Ab
Herbst räumte er das Haus aus und reno-
vierte ab Frühjahr 2022 etwas (z. B. Ent-
fernung von Tapeten, Fußböden). Grö-
ßere Sanierungsarbeiten verschob er
wegen seines Berufs und privater Ver-
pflichtungen wie der Pflege eines Enkel-

kinds. Im Herbst 2022 holte er Angebote
von Handwerkern ein, im März 2023
schloss er ein Darlehen für die Sanierung
ab. Das Haus bewohnte er nur gelegent-
lich und verlegte seinen Hauptwohnsitz
erst im April 2024, also 32 Monate nach
dem Erbfall, dauerhaft dorthin. Das
Finanzamt verwehrte die Steuerbefreiung
für das Familienheim (§ 13 Abs. 1 Nr. 4c
ErbStG) und setzte Erbschaftsteuer fest.
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DIE FOLGEN

Das FGMünchenwies die Klage gegen die
Steuerfestsetzung ab. Voraussetzung für
den Steuervorteil sei, dass der Erwerber
das Haus „unverzüglich“ zur Selbstnut-
zung bestimmt, das heißt ohne schuldhaf-
tes Zögern sofort oder zumindest zeitnah
einzieht. Hier gilt ein Zeitraum von etwa
sechsMonaten nach demErbfall als ange-
messen. Der Kläger zog jedoch 32 Monate
später ein. Das FG stellte auch fest, dass
keine triftigen, nicht ihm anzulastenden
Gründe den späten Einzug rechtfertigten.

Vielmehr seien die Verzögerungen (lange
Urlaubszeiten, begrenzte Finanzierung,
fehlende Fremdbeauftragung) eigene
Fehleinschätzungen und Planungsmän-
gel, die er nicht ausreichend belegt habe.
Da der Kläger die Beweislast trägt, genügt
es nicht, private Belastungen oder finan-
zielle Engpässe ohne schlüssige Doku-
mentation vorzutragen. Daher fehle es
nach den strengen Auslegungsregeln der
Befreiungsvorschrift fürs Familienheiman
der „unverzüglichen“ Nutzung.
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WAS IST ZU TUN?

Erben, die ein geerbtes Haus steuerfrei als
Familienheim nutzen wollen, müssen von
Anfang an konsequent handeln. Idealer-
weise erfolgt der Einzug innerhalb von
sechs Monaten; wer diesen Zeitraum
überschreitet, muss lückenlos belegen,
warum ein früherer Einzug objektiv
unmöglich war. Konkret empfiehlt sich
Folgendes: Die Wohnsituation ist unmit-
telbar nach dem Erbfall zu prüfen. Gege-
benenfalls sollte schon vorläufig eingezo-
gen werden, auch wenn Renovierungen

noch laufen. Handwerker sind frühzeitig
und nachweisbar zu beauftragen. Alle
Schritte – Angebote, Aufträge, Rechnun-
gen, Fotos – sind lückenlos zu dokumen-
tieren. Eine etwaige Finanzierung ist ohne
Aufschub zu klären, da Finanzierungseng-
pässe nicht vor dem Verlust der Steuerbe-
freiung schützen. Treten unvorhergese-
hene Hindernisse auf, etwa gravierende
Baumängel, sind diese unverzüglich und
nachweisbar festzuhalten.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)
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